
Jahrgang 30 Samstag, den 19. Dezember 2020 Nummer 10

Mitgliedsgemeinden sind: Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, Dietzenrode/Vatterode, Eichstruth,
Lenterode, Lutter mit OT Fürstenhagen, Mackenrode mit OT Weidenbach, Röhrig,
Schönhagen, Steinheuterode, Thalwenden, Uder mit OT Schönau, Wüstheuterode

AmtsblAtt

Uder
der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinde Dietzenrode/Vatterode
- Der Bürgermeister -  7. Dezember 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Dietzenrode/ Vatterode nachfolgende Hauptsatzung der Ge-
meinde Dietzenrode/Vatterode bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend ge macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 11/2020 vom 30. November 2020 hat der 
Gemeinderat die oben genannte Hauptsatzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 4. Dezem-
ber 2020 diese Hauptsatzung bestätigt.

Homburg
Bürgermeister

Hauptsatzung  
der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode in seiner 
Sitzung am 30. November 2020 die folgende Hauptsatzung be-
schlossen:

§ 1
Name

Die Gemeinde führt den Namen „Dietzenrode/Vatterode“.

§ 2
Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindedienstsiegel

(1) Das Wappen zeigt im grünen, durch eine goldene Leiste ge-
teilten Schild oben ein aus der Leiste wachsendes aufsteigendes 
silbernes Pferd, unten einen silbernen Tisch, darunter ein drei-
blättriger silberner Lindenzweig.

(2) Die Flagge ist weiß mit grünen Flanken (1:2:1) und trägt das 
Gemeindewappen.

(3) Das Dienstsiegel trägt im oberen Halbbogen die Umschrift 
„Thüringen“, im unteren Halbbogen die Umschrift „Gemeinde 
Dietzenrode/Vatterode“ und zeigt das Gemeindewappen.

§ 3
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustandekommen 
des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur 
Entscheidung vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anlie-
gen nicht zu Eigen macht.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat 
den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises 
der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsreferendum).

(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Ge-
meinderatsbeschlusses der Gemeinde.

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum regelt das 
Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 4
Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine 
Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner über wichti-
ge Gemeindeangelegenheiten, insbesondere über Planungen 
und Vorhaben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung 
unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder über Angelegen-
heiten, die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ih-
nen zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche 
vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit und 
Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Einwohnerver-
sammlung ein.

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerver-
sammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den Einwohnern 
in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck 
der umfassenden Unterrichtung Gemeindebedienstete und 
Sachverständige hinzuziehen.

(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeinde-
angelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwoh-
nerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der 
Einwohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die An-
fragen sollen vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung 
beantwortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister 
Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich 
beantworten.

§ 5
Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter.
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(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbe-
zeichnung wegen unwürdigen Verhaltens entziehen.

§ 10
Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 30,00 EUR für die notwendige, nachge-
wiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder eines 
Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr 
als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.

(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, 
haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selbstständig 
Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je 
volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder 
des Gemeinderats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 EUR je volle 
Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur 
auf Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und auch 
nur bis 19:00 Uhr gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekos-
ten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderatsmitglieder 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.

Die Mitglieder von Wahlausschüssen erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für 
den folgenden Tag eine pauschale Entschädigung von 16,00 EUR.

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für 
die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwandsentschä-
digung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister von 350,00 EUR,
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von 90,00 EUR.

§ 11
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Uder, Einleger des Infor-
mationsblattes Höhberg Echo, bekannt gemacht.

Sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder orts-
übliche) Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag an den 
bestimmten Stellen (Verkündungstafeln), sofern nicht Bundes- 
oder Landesrecht etwas anders bestimmt. Eine entsprechende 
Verkündungstafel ist an den folgenden Stellen aufgestellt bzw. 
angebracht:

1. Dietzenrode - Kreisstraße, Bushaltestelle
2. Vatterode - Dorfstraße, Anger

Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungs-
gemeinschaften und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung - ThürBekVO) in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.

(2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats oder der Aus-
schüsse erfolgt durch Aushang an den Verkündungstafeln nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 3.

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderats und der Ausschüsse ist mit dem Ab-
lauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungstafeln 
vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dürfen jedoch 
erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.

§ 6
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.

(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister folgende ne-
ben den in § 29 ThürKO aufgeführten Aufgaben weitere Angele-
genheiten zur selbstständigen Erledigung:

a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

§ 7
Beigeordnete

(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den 
Ersten Beigeordneten vertreten. Als Verhinderung gilt insbeson-
dere die urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit des Bür-
germeisters und die Nichtbesetzung des Bürgermeisteramtes.

(3) Der Beigeordnete ist für den ihm mit Zustimmung des Ge-
meinderates durch den Bürgermeister übertragenen Geschäfts-
bereich verantwortlich.

§ 8
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Aus-
schüsse bilden, welche die Beschlüsse des Gemeinderates vorbe-
reiten (vorbereitende Ausschüsse) oder aber einzelne Angelegen-
heiten abschließend entscheiden (beschließende Ausschüsse).

(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemein-
derat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und 
Wählergruppen Rechnung zu tragen, soweit Fraktionen beste-
hen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Übersteigt 
die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglie-
der, so kann jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen kei-
nen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit 
Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.

(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien er-
folgt einheitlich nach dem mathematischen Verhältnisverfahren 
Hare/Niemeyer.

(4) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse 
regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§ 9
Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Ehrenbeamte und Personen, die als Mitglieder des Gemein-
derates insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt 
ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhal-
ten:

- Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
- Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
- Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwie-
gend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger 
vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Gemeinde 
beigetragen haben, können besonders geehrt werden. Der Ge-
meinderat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden.
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Gemeinderat Dietzenrode/Vatterode
Aufstellungsbeschluss

einer Ergänzungssatzung
der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode im OT Vatterode

Beschluss Nr. 15/2020 vom 30. November 2020

Beschlussvorlage:

Der Gemeinderat der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode be-
schließt in seiner Sitzung am 30. November 2020:

1. auf der Grundlage der §§ 2 und 22 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 
278), in Verbindung mit § 2 und § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I  
S. 587) die Aufstellung einer Ergänzungssatzung “Dorf- 
straße“ im Ortsteil Vatterode (Anlage 1).

Der Aufstellungsbeschluss sowie die Anlage können in der Zeit vom

vom 4. Januar bis 10. Februar 2021

in der VG Uder, Siedlung 14, 37318 Uder im Bauamt, Zi. 207 
eingesehen werden.

Zusätzlich können die Unterlagen im o. g. Zeitraum auf der Inter-
netseite der VG Uder unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.vg-uder.de/rathaus-der-vg/bauleitplanung/oeffentli-
che-bekanntmachungen.html

Abstimmungsergebnis:

• gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 7
• davon anwesend: 7
• Ja-Stimmen: 6
• Nein-Stimmen: /
• Enthaltungen: 1

Homburg
Bürgermeister

(3) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer unabwend-
barer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch Abs. 1 festgeleg-
ten Form öffentlich bekannt gemacht werden, erfolgt in dringen-
den Fällen die öffentliche Bekanntmachung der Satzung durch 
Anschlag an den Verkündungstafeln nach § 12 Abs. 1 Satz 3.

§ 12
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsät-
zen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 13
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezoge-
nen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Män-
ner in der männlichen Sprachform.

(2) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Februar 2020 in 
Kraft.

Gleichzeitig treten die Hauptsatzung vom 18. Dezember 2001 
sowie deren Änderungen vom 3. Mai 2004, 7. April 2005, 7. März 
2007, 2. März 2015 und 7. März 2019 außer Kraft.

Dietzenrode/Vatterode, 7. Dezember 2020

Homburg
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinderat Dietzenrode/Vatterode
Aufstellungsbeschluss

vorhabenbezogener B-Plan Nr. 1 „Hinter den Höfen“  
in Vatterode

der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode
Beschluss Nr. 4/2020 vom 10. Februar 2020

Beschlussvorlage:

Der Gemeinderat der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode be-
schließt in seiner Sitzung am 10. Februar 2020:

1. Vorbehaltlich der Unterzeichnung eines Städtebaulichen 
Vertrages durch den Vorhabenträger beschließt der Gemein-
derat der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode in seiner öffent-
lichen Sitzung am 10. Februar 2020 auf der Grundlage des 
§ 22 der ThürKO in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 
433), in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BauGB auf den Flurstü-
cken 83/2, 104/2 und 104/3, Flur 1, Gemarkung Vatterode die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 
„Hinter den Höfen“.

Der Aufstellungsbeschluss kann in der Zeit vom

vom 4. Januar bis 10. Februar 2021

in der VG Uder, Siedlung 14, 37318 Uder im Bauamt, Zi. 207 
eingesehen werden.

Zusätzlich können die Unterlagen im o. g. Zeitraum auf der Inter-
netseite der VG Uder unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.vg-uder.de/rathaus-der-vg/bauleitplanung/oeffentli-
che-bekanntmachungen.html

Abstimmungsergebnis:

• gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 7
• davon anwesend: 4
• Ja-Stimmen: 4
• Nein-Stimmen: /
• Enthaltungen: /
Auf Grund des § 38 Abs. 1 der ThürKO war 1 Mitglied des Ge-
meinderates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlos-
sen.
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Gemeinde Lenterode
- Der Bürgermeister -  18. November 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Lenterode nachfolgende 3. Änderung zur Straßenausbaubei-
tragssatzung der Gemeinde Lenterode bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 7/2020 vom 13. November 2020 hat der 
Gemeinderat die oben genannte Änderungssatzung be-
schlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 17. No-
vember 2020 diese Änderungssatzung bestätigt.

Herold
Bürgermeister

3. Änderung zur Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für die öffent- 
lichen Verkehrsanlagen der Gemeinde  
Lenterode (Straßenausbaubeitragssatzung)
Auf Grund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und des § 21 b 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) i. V. m. §§ 2, 7 und 7 a 
ThürKAG in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Lenterode in seiner Sitzung 
am 13. November 2020 folgende 3. Ände rung zur Straßenaus-
baubeitragssatzung vom 14. August 2012 beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 1 - Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen - wird 
Abs. 3 neu eingefügt:

Diese Satzung findet ausschließlich Anwendung auf Straßen-
ausbaumaßnahmen, deren sachliche Beitragspflichten bis ein-
schließlich 31. Dezember 2018 entstanden sind.

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Lenterode, 18. November 2020

Herold
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Lenterode
- Der Bürgermeister -  30. November 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Lenterode nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 8/2020 vom 13. November 2020 hat der 
Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Anla-
gen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 26. No-
vember 2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. 
Nachtragshaushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt vom 19. Dezember 2020 bis 
8. Januar 2021 während der Dienstzeiten in der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 
Uder öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

Herold
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lenterode, Landkreis Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Gemeinde Lenterode folgende 
Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des  
Haushaltsplanes einschl. der Nachträge
gegenüber bisher auf nunmehr

festgesetzt
EUR EUR EUR EUR

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 26.500 12.600 358.700 372.600
die Ausgaben 32.200 18.300 358.700 372.600

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 14.000 12.400 61.700 63.300
die Ausgaben 1.600 0 61.700 63.300
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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geän-
dert.

§ 6

Es gilt der am 13. November 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Lenterode, 30. November 2020

Herold
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Lutter
- Der Bürgermeister -  7. Dezember 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Lutter nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 9/2020 vom 27. November 2020 hat der 
Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Anla-
gen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 4. De-
zember 2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den  
1. Nachtragshaushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt vom 19. Dezember 2020 bis 
8. Januar 2021 während der Dienstzeiten in der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 
Uder öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

Müller
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lutter, Landkreis Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Gemeinde Lutter folgende 1. 
Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des  
Haushaltsplanes einschl. der Nachträge
gegenüber bisher auf nunmehr

festgesetzt
EUR EUR EUR EUR

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 128.100 12.500 742.400 858.000
die Ausgaben 161.400 45.800 742.400 858.000

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 104.200 65.300 148.200 187.100
die Ausgaben 71.700 32.800 148.200 187.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 6

Es gilt der am 27. November 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 
in Kraft.

Lutter, 7. Dezember 2020

Müller
Bürgermeister  (Siegel)
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Gemeinde Mackenrode
- Der Bürgermeister -  30. November 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Mackenrode nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 10/2020 vom 16. November 2020 hat 
der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Anla-
gen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 27. No-
vember 2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. 
Nachtragshaushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt vom 19. Dezember 2020 bis 
8. Januar 2021 während der Dienstzeiten in der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 
Uder öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

Bode
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mackenrode, Landkreis Eichsfeld 
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Gemeinde Mackenrode fol-
gende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des  
Haushaltsplanes einschl. der Nachträge
gegenüber bisher auf nunmehr

festgesetzt
EUR EUR EUR EUR

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 21.000 13.900 382.800 389.900
die Ausgaben 30.200 23.100 382.800 389.900

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 14.300 11.600 69.100 71.800
die Ausgaben 4.500 1.800 69.100 71.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 6

Es gilt der am 16. November 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Mackenrode, 30. November 2020

Bode
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Steinheuterode
- Der Bürgermeister -  25. November 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Steinheuterode nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-

gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 11/2020 vom 05. November 2020 hat 
der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Anla-
gen beschlossen.
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2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 23. No-
vember 2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den 1. 
Nachtragshaushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt vom 19. Dezember 2020 bis 
8. Januar 2021 während der Dienstzeiten in der Verwaltungs-

gemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 
Uder öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

Spies
Bürgermeisterin

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Steinheuterode, Landkreis Eichsfeld 
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Gemeinde Steinheuterode 
folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des  
Haushaltsplanes einschl. der Nachträge
gegenüber bisher auf nunmehr

festgesetzt
EUR EUR EUR EUR

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 55.500 10.000 417.900 463.400
die Ausgaben 58.600 13.100 417.900 463.400

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 39.000 0 29.800 68.800
die Ausgaben 39.000 0 29.800 68.800

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Die Hebesätze für Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.

§ 6

Es gilt der am 5. November 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Steinheuterode, 25. November 2020

Spies
Bürgermeisterin  (Siegel)

Gemeinde Thalwenden
- Der Bürgermeister -  23. November 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemein-
de Thalwenden nachfolgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 15/2020 vom 05. November 2020 hat 
der Gemeinderat die 2. Nachtragshaushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Anla-
gen beschlossen.

 
2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 18. No-

vember 2020 die 2. Nachtragshaushaltssatzung sowie den  
2. Nachtragshaushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 2. Nachtragshaushaltsplan liegt vom 19. Dezember 2020 bis 
8. Januar 2021 während der Dienstzeiten in der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 
Uder öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

Wehr
Bürgermeister
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2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Thalwenden, Landkreis Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 278, 279), erlässt die Gemeinde Thalwenden fol-
gende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte 2. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des  
Haushaltsplanes einschl. der Nachträge
gegenüber bisher auf nunmehr

festgesetzt
EUR EUR EUR EUR

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 16.600 1.800 456.700 471.500
die Ausgaben 24.000 9.200 456.700 471.500

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 13.200 197.300 667.800 483.700
die Ausgaben 10.800 194.900 667.800 483.700

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.

§ 6

Es gilt der am 5. November 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 
in Kraft.

Thalwenden, 23. November 2020

Wehr
Bürgermeister  (Siegel)

Gemeinde Uder
- Der Bürgermeister -   4. Dezember 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Uder nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 20/2020 vom 19. November 2020 hat 
der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Anla-
gen beschlossen.

 
2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 2. De-

zember 2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie den  
1. Nachtragshaushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt vom 19. Dezember 2020 bis 
8. Januar 2021 während der Dienstzeiten in der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 
Uder öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres die Möglichkeit zur Einsichtnahme.

Uder
Bürgermeister
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Uder, Landkreis Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Gemeinde Uder folgende 
Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl. der Nachträge
gegenüber bisher auf nunmehr

festgesetzt
EUR EUR EUR EUR

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 711.500 73.700 3.808.100 4.445.900
die Ausgaben 750.300 112.500 3.808.100 4.445.900

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 591.900 524.700 1.482.700 1.549.900
die Ausgaben 543.500 476.300 1.482.700 1.549.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird von 77.700 EUR um 77.700 
EUR vermindert und damit auf 0,00 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht verändert.

§ 6

Es gilt der am 19. November 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in 
Kraft.

Uder, 4. Dezember 2020

Martin
Bürgermeister (Siegel)

Gemeinderat Uder
Billigungs- und Auslegungsbeschluss

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12  
„Solarpark Uder“

der Gemeinde Uder
Beschluss Nr. 24/2020 vom 19. November 2020

Beschlussvorlage:

Der Gemeinderat der Gemeinde Uder beschließt in seiner Sit-
zung am 19. November 2020:

1. Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 Wohn-
gebiet „Solarpark Uder“ in der Gemeinde Uder bestehend 
aus Teil A (Planzeichnung), Teil B (textlichen Festsetzun-
gen) und der Begründung mit Umweltbilanzierung (Stand: 
08/2020) wird hiermit vom Gemeinderat der Gemeinde Uder 
gebilligt.

 
2. Gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB sind die Bürger 

sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange zu beteiligen. Ort und Dauer der Auslegung werden 
mindestens eine Woche vorher bekannt gemacht. Dabei 
ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über die Bauleitplanung unberücksichtigt bleiben.

 
3. Im Anschluss an die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-

gung beauftragt der Gemeinderat der Gemeinde Uder das 

mit der Ausarbeitung der Planung beauftragte Ingenieurbü-
ro Christoph Henke aus Witzenhausen gemäß § 4 b BauGB 
eine schriftliche Auswertung der Beteiligungen in Form eines 
Abwägungsvorschlages für die weitere Entscheidungsfin-
dung im Gemeinderat vorzulegen.

 
Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss kann in der Zeit vom

vom 4. Januar bis 10. Februar 2021

in der VG Uder, Siedlung 14, 37318 Uder im Bauamt, Zi. 207 
eingesehen werden.

Zusätzlich können die Unterlagen im o. g. Zeitraum auf der Inter-
netseite der VG Uder unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.vg-uder.de/rathaus-der-vg/bauleitplanung/oeffentli-
che-bekanntmachungen.html

Abstimmungsergebnis:

• gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 15
• davon anwesend: 14
• Ja-Stimmen: 12
• Nein-Stimmen: 1
• Enthaltungen: 1

Martin
Bürgermeister
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Gemeinderat Uder
Billigungs- und Auslegungsbeschluss

zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Uder

Beschluss Nr. 25/2020 vom 19. November 2020

Beschlussvorlage:

Der Gemeinderat der Gemeinde Uder beschließt in seiner Sit-
zung am 19. November 2020:

1. Der vorliegende Entwurf über die 2. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Uder bestehend aus Teil A 
(Planzeichnung), Teil B (textlichen Festsetzungen) und der 
Begründung mit Umweltbericht (Stand: August 2020) wird 
hiermit vom Gemeinderat der Gemeinde Uder gebilligt.

 
2. Gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB sind die Bürger 

sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange zu beteiligen. Ort und Dauer der Auslegung werden 
mindestens eine Woche vorher bekannt gemacht. Dabei 
ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über die Bauleitplanung unberücksichtigt bleiben.

 
3. Im Anschluss an die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-

gung beauftragt der Gemeinderat der Gemeinde Uder das 

mit der Ausarbeitung der Planung beauftragte Ingenieurbü-
ro Christoph Henke aus Witzenhausen gemäß § 4 b BauGB 
eine schriftliche Auswertung der Beteiligungen in Form eines 
Abwägungsvorschlages für die weitere Entscheidungsfin-
dung im Gemeinderat vorzulegen.

 
Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss kann in der Zeit vom

vom 4. Januar bis 10. Februar 2021

in der VG Uder, Siedlung 14, 37318 Uder im Bauamt, Zi. 207 
eingesehen werden.

Zusätzlich können die Unterlagen im o. g. Zeitraum auf der Inter-
netseite der VG Uder unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.vg-uder.de/rathaus-der-vg/bauleitplanung/oeffentli-
che-bekanntmachungen.html

Abstimmungsergebnis:

• gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: 15
• davon anwesend: 14
• Ja-Stimmen: 10
• Nein-Stimmen: 2
• Enthaltungen: 2

Martin
Bürgermeister

Gemeinde Wüstheuterode
- Der Bürgermeister -  6. November 2020

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Wüstheuterode nach folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend ge macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 33/2020 vom 15. Oktober 2020 hat der Ge-
meinderat die 2. Nach tragshaushaltssatzung für das Haus-

haltsjahr 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen be-
schlossen.

 
2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 3. No-

vember 2020 die 2. Nach tragshaushaltssatzung sowie den  
2. Nachtragshaushaltsplan genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 2. Nachtragshaushaltsplan liegt vom 19. Dezember 2020 bis 
8. Januar 2021 während der Dienstzeiten in der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 
Uder öffentlich aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres die Möglich keit zur Einsichtnahme.

Kaufhold
Bürgermeisterin

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wüstheuterode, Landkreis Eichsfeld  
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Gemeinde Wüstheuterode 
folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl. der Nachträge
gegenüber bisher auf nunmehr

festgesetzt
EUR EUR EUR EUR

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 2.400 400 1.394.800 1.396.800
die Ausgaben 5.500 3.500 1.394.800 1.396.800

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 0 2.800 280.100 277.300
die Ausgaben 82.100 84.900 280.100 277.300
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§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft 
Uder werden entsprechend der Zweckvereinbarung zur Übertra-
gung von Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe 
zu einer gemeinschaftlichen Feuerwehr zusammengefasst. Die 
Freiwillige Feuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft Uder ist als 
öffentliche Feuerwehr (§ 9 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich un-
selbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 Abs. 3 ThürBKG). 
Sie führt die Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr der Verwal-
tungsgemeinschaft Uder“. Hierzu werden Ausrückbereiche ge-
bildet. Die Feuerwehren der Gemeinden bilden Ortsfeuerwehren.

(2) Die Freiwillige Feuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft Uder 
ist eine eigenständige Feuerwehr unter der Gesamtleitung des 
Ortsbrandmeisters. Die Leitung der Ortsfeuerwehren der Verwal-
tungsgemeinschaft Uder obliegt dem zuständigen Wehrführer.

(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehran-
gehörigen bedienen sie sich der Unterstützung der Feuerwehr-
vereine (§ 20).

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen das Ab-
wehren und Vorbeugen von Brandgefahren (Brandschutz) und 
anderen Gefahren (Allgemeine Hilfe) gemäß § 9 Abs. 2 ThürBKG, 
die Mitwirkung im Katastrophenschutz, die Brandsicherheitswa-
che gemäß § 22 ThürBKG sowie die Verkehrsregelung gemäß § 
53 b ThürBKG.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Verwaltungsgemein-
schaft Uder die aktiven Feuerwehrangehörigen nach den gelten-
den Feuerwehr-Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen 
Vorschriften aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft Uder 
gliedert sich in folgende Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Alters- und Ehrenabteilung
3. Jugendabteilung

§ 4
Verhältnis Wehrführer und Ortsbrandmeister

(1) Die Wehrführer und der Ortsbrandmeister arbeiten kamerad-
schaftlich, die Angelegenheiten der Wehr fördernd und in ver-
trauensvoller Weise zusammen.

(2) Dem Ortsbrandmeister obliegt die gesamte dienstrechtliche 
und organisatorische Betreuung der Feuerwehren der Verwal-
tungsgemeinschaft Uder. Er ist weisungsbefugt gegenüber den 
Wehrführern und deren Einsatzabteilungen und Jugendfeuer-
wehren.

(3) Den Wehrführern der Ortsfeuerwehren obliegen die Förde-
rung und Gewährleistung der Einsatzbereitschaft, wobei sie er-
forderliche Abstimmungen mit dem Ortsbrandmeister und der 
Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Uder zu treffen haben.

§ 5
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

(1) Alle ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sind gleichbe-
rechtigte Partner entsprechend ihrer Qualifikation und Aufgaben-
zuteilung im Einsatz. Gleichermaßen sind die Grundsätze des 
pflichtgemäßen Ermessens, der Verhältnismäßigkeit und des 
geringsten Eingriffes in fremde Rechte bei der Auswahl der ge-
eigneten Gefahrenabwehrmaßnahmen zu berücksichtigen. Sie 
versehen ihren Dienst freiwillig und ehrenamtlich.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geän-
dert.

§ 6

Es gilt der am 15. Oktober 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 
in Kraft.

Wüstheuterode, 6. November 2020

Kaufhold
Bürgermeisterin  (Siegel)

Verwaltungsgemeinschaft Uder
Verwaltungsgemeinschaft Uder  13. November 2020
- Vorsitzender -

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 4 Abs. 1 der Bekanntmachungssatzung gibt die Ver-
waltungsgemeinschaft Uder nachfolgende Satzung der Ver-
waltungsgemeinschaft Uder über die Freiwilligen Feuerwehren 
(Feuerwehrsatzung) bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Uder 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss vom 14. Oktober 2020; Nr. 1/2020 hat die 
Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Uder die oben genannte Satzung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 10. No-
vember 2020 diese Satzung bestätigt.

Heddergott
Vors. der VG Uder

Satzung der Verwaltungsgemeinschaft Uder 
über die Freiwilligen Feuerwehren  
(Feuerwehrsatzung)
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 21 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), des § 
14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den Brandschutz, die 
Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (ThürBKG) vom 
5. Februar 2008 (GVBl. S. 23), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 29. Juni 2018 (GVBl. S. 317), hat die Ge-
meinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Uder in 
ihrer Sitzung am 14. Oktober 2020 folgende Feuerwehrsatzung 
beschlossen:
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(6) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeisters entscheidet der Ge-
meinschaftsvorsitzende über die Aufnahme und verpflichtet 
den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen durch Handschlag 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 Abs. 3 
ThürBKG).

(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises 
und der Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige 
durch seine Unterschrift.

(8) Der neu aufgenommene Bewerber wird als Feuerwehrmann-
anwärter zunächst auf eine Probezeit von einem Jahr verpflich-
tet. Hat der Anwärter die Probezeit nicht erfolgreich absolviert, 
so erfolgt auf Beschluss des Wehrführerausschusses die Entlas-
sung mittels schriftlicher Mitteilung durch den Gemeinschaftsvor-
sitzenden. lm Übrigen gelten für den Anwärter alle Rechte und 
Pflichten eines Feuerwehrangehörigen, soweit sich aus dieser 
Satzung oder anderen gesetzlichen Grundlagen nichts anderes 
ergibt. Bei Übernahme aus der Jugendfeuerwehr entfällt die Pro-
bezeit.

§ 9
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
b) in den Fällen des § 13 Abs. 1 S. 2 ThürBKG spätestens mit 

Vollendung des 67. Lebensjahres,
c) der Entlassung,
d) dem Austritt,
e) dem Ausschluss,
f) dem Tod.

(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeis-
ter erklärt werden.

(3) Der Gemeinschaftsvorsitzende kann einen Angehörigen 
der Einsatzabteilung aus wichtigem Grund nach Anhörung des 
Ortsbrandmeisters entpflichten (§ 13 Abs. 5 ThürBKG). Wichtige 
Gründe sind insbesondere das mehrfache unentschuldigte Fern-
bleiben vom Einsatz, von der Ausbildung oder bei angesetzten 
Übungen, das Nichterreichen der vorgeschriebenen Mindest-
fortbildungsstunden, eine Verletzung der in § 8 genannten Auf-
nahmevoraussetzungen, grobe Verletzung der Dienstpflichten, 
Handlungen, die das Ansehen der Feuerwehr schädigen, wie-
derholt unkameradschaftliches Verhalten gegenüber anderen 
Feuerwehrangehörigen, undiszipliniertes Verhalten gegenüber 
weisungsbefugten Personen oder Rettungskräften anderer Or-
ganisationen, Nichtbefolgen von Anordnungen im Einsatz sowie 
mehrfach erteilte Ordnungsmaßnahmen.

§ 10
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die wahlberechtigten Angehörigen der Einsatzabteilung wäh-
len aus ihrer Mitte den Ortsbrandmeister, dessen Stellvertreter, 
den Wehrführer, den stellvertretenden Wehrführer, den Leiter der 
Jugendfeuerwehr sowie zwei Vertreter des Feuerwehrausschus-
ses. Wahlberechtigt ist, wer der Einsatzabteilung mindestens 
sechs Wochen vor dem Wahltag angehört.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 be-
zeichneten Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandmeisters 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzu-
führen.

Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. 
B. Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhü-
tungsvorschriften) sowie Anwiesungen des Ortsbrandmeis-
ters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gel-
tenden Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

(2) Für etwaige Regressansprüche aus den durch die Feuerwehr 
getroffenen Maßnahmen haftet die Verwaltungsgemeinschaft 
Uder nach den Grundsätzen der Amtshaftung.

(3) Der Feuerwehrangehörige ist während seines Einsatzes ho-
heitlich tätig und haftet nur bei grober Fahrlässigkeit.

§ 6
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönli-
che Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausschei-
den aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge-
gangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte 
oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die Ver-
waltungsgemeinschaft Uder Ersatz verlangen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Ortsbrandmeister 
oder Wehrführer unverzüglich anzuzeigen

- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
- Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonsti-

gen Ausrüstung.

Soweit Ansprüche für oder gegen die Verwaltungsgemeinschaft 
Uder in Frage kommen, ist die Anzeige an die Verwaltungsge-
meinschaft weiterzuleiten.

§ 7
Ausrückbereiche der Freiwilligen Feuerwehr

der Verwaltungsgemeinschaft Uder

(1) Die Ausrückbereiche der Freiwilligen Feuerwehr der Verwal-
tungsgemeinschaft Uder werden von den Zugführern geleitet. 
Die Zugführer werden auf Vorschlag vom Ortsbrandmeister vom 
Gemeinschaftsvorsitzenden bestellt. Voraussetzungen für die 
Bestellung ist der erfolgreiche Abschluss eines Zugführerlehr-
gangs.

(2) Den Zugführern und Wehrführern obliegt die Gestaltung der 
Übungs- und Dienstabende.

§ 8
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich aus den aktiven Angehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehr zusammen. In die Einsatzabteilung 
können Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen 
zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden 
(Fachberater).

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur 
Personen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Ver-
waltungsgemeinschaft Uder haben (Einwohner) oder regelmäßig 
für Einsätze in der Verwaltungsgemeinschaft Uder zur Verfügung 
stehen. Sie müssen den Anforderungen des Feuerwehrdienstes 
geistig und körperlich gewachsen sein, das 16. Lebensjahr voll-
endet und dürfen das 60. Lebensjahr nicht überschritten haben. 
Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nach § 2 
erforderlich ist, kann auf Antrag des Feuerwehrangehörigen aus-
nahmsweise die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der Ein-
satzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres durch den 
Gemeinschaftsvorsitzenden zugelassen werden. In diesem Fall 
ist jährlich durch ein ärztliches Attest die erforderliche körperli-
che und geistige Leistungs- und Einsatzfähigkeit nachzuweisen 
(§ 13 Abs. 1 Satz 2 ThürBKG).

(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren müssen Ein-
wohner der Verwaltungsgemeinschaft Uder sein.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Ortsbrandmeister zu beantragen. Minderjährige haben mit dem 
Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer ge-
setzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit 
kann die Vorlage einer amtsärztlichen Bescheinigung verlangt 
werden.
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(3) Die wahlberechtigten Angehörigen der Alters- und Ehrenab-
teilung können aus ihrer Mitte einen Vertreter für den Feuerwehr-
ausschuss wählen. Wahlberechtigt ist, wer der Alters- und Ehren-
abteilung mindestens sechs Wochen vor dem Wahltag angehört.

§ 13
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Verwal-
tungsgemeinschaft Uder führt den Namen:
„Jugendfeuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft Uder“.

(2) Die Jugendfeuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft Uder ist 
der freiwillige Zusammenschluss von Jugendlichen im Alter vom 
vollendeten 6. Lebensjahr bis - in der Regel - zum vollendeten 
18. Lebensjahr. Jede Ortsfeuerwehr mit mehr als sechs Jugendli-
chen bildet eine Jugendabteilung mit einem Jugendgruppenleiter. 
Entsprechend dem vorgegebenen Betreuungsschlüssel werden 
zusätzliche Betreuer eingesetzt. Sie gestalten ihr Jugendleben 
als selbstständige Abteilung der Ortsfeuerwehr nach ihrer eige-
nen Jugendordnung.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr der Verwaltungs-
gemeinschaft Uder unterstehen die Jugendabteilungen der fach-
lichen Aufsicht sowie der Betreuung durch den Ortsbrandmeister 
(Gesamtleiter) und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(4) Ausbildung, Organisation und Aufgabenbestimmung obliegen 
dem Leiter der Jugendfeuerwehr, welcher in einer Jahreshaupt-
versammlung auf die Dauer von fünf Jahren von den Mitgliedern 
der Einsatzabteilung gewählt wird. Die Ausbildung der Jugend-
ortsfeuerwehr hat nach den gültigen Dienst- und Unfallverhü-
tungsvorschriften unter Beachtung jugendschutzrechtlicher Be-
lange zu erfolgen.

(5) Als Leiter der Jugendfeuerwehr soll nur tätig werden, wer die 
hierfür erforderliche fachliche und persönliche Eignung, beispiels-
weise aufgrund der Jugendleiterausbildung, oder eine vergleich-
bare Qualifikation sowie die Befähigung zum Gruppenführer 
besitzt (§ 11 Abs. 1 Satz 3 ThürBKG). Der Leiter der Jugendfeu-
erwehr muss mindestens 18 Jahre sein. Er muss Angehöriger 
der Einsatzabteilung sein, sollte den Gruppenführerlehrgang an 
einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg abgelegt sowie einen 
Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte besucht haben.

(6) Im Rahmen seiner lnteressenvertreterfunktion tritt der Orts-
brandmeister gleichermaßen für die Belange der Jugendfeuer-
wehr ein.

§ 14
Ortsbrandmeister, Wehrführer und Stellvertreter

(1) Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verwaltungsge-
meinschaft Uder ist der Ortsbrandmeister.

(2) Der Ortsbrandmeister wird von den aktiven Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer gemeinsamen 
Jahreshauptversammlung (§ 17) der Ortsfeuerwehren der Ver-
waltungsgemeinschaft Uder statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer einer Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft Uder ange-
hört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen 
Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgän-
ge besitzt.

(5) Der Ortsbrandmeister ist verantwortlich für die Einsatzbereit-
schaft der Freiwilligen Feuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft 
Uder und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Ihm obliegt ebenso 
die Gestaltung der Übungsveranstaltungen und Dienstabende.

Er hat für die ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die In-
standhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehren 
zu sorgen und den Gemeinschaftsvorsitzenden in allen Fragen 
des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende Orts-
brandmeister und die Wehrführer zu unterstützen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Ab-
schluss der feuerwehrtechnischen Truppmannausbildung Teil 2 
nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen ak-
tiven Feuerwehrangehörigen außerhalb des Gefahrenbereiches 
zum Einsatz kommen. Der Einsatz vor Abschluss der Truppman-
nausbildung Teil 1 ist grundsätzlich ausgeschlossen.

(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des 
§ 8 Abs. 1 Satz 2.

(5) Kameradschaft, Disziplin und kollektive Einbindung in Ausbil-
dung und Einsatzgeschehen sind unabdingbare Voraussetzun-
gen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren.

(6) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr haben das Recht 
auf ausreichenden Versicherungsschutz durch die Verwaltungs-
gemeinschaft Uder.

(7) Den Feuerwehrangehörigen dürfen keine unzumutbaren 
Nachteile durch ihren Dienst entstehen. Sie haben das Recht auf 
Freistellung von Arbeits- und Dienstleistungsverpflichtung wäh-
rend der Zeit der Teilnahme an Übungen, Einsätzen und Aus-
bildungsveranstaltungen. Der Verdienstausfall ist entsprechend  
§ 14 Abs. 2 und 3 ThürBKG zu gewähren.

(8) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gebietes 
der Verwaltungsgemeinschaft gilt § 8 der Thüringer Feuerwehr-
Entschädigungsverordnung (Thür FwEntschVO).

§ 11
Ordnungsmaßnahmen

(1) Verletzt eine Angehörige/ein Angehöriger der Einsatzabtei-
lung ihre/seine Dienstpflicht bzw. sonstige Verpflichtungen aus 
dieser Satzung, so kann die zuständige Wehrführerin/der zu-
ständige Wehrführer oder die Leiterin/der Leiter der Feuerwehr 
ihr/ihm gegenüber

a) eine Ermahnung,

und im Wiederholungsfall die Leiterin/der Leiter der Feuerwehr 
im Einvernehmen mit dem zuständigen Wehrausschuss

b) einen Verweis erteilen.

(2) Ermahnung und Verweis werden schriftlich erteilt und sind zu 
begründen. Vorher ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schrift-
lichen oder mündlichen Stellungnahme zu der beabsichtigten 
Ordnungsmaßnahme zu geben. Bei zukünftiger ordnungsgemä-
ßer Pflichterfüllung werden die Ermahnung nach Ablauf von 2 
Jahren und der Verweis nach Ablauf von 4 Jahren als gegen-
standslos betrachtet.

(3) Die Erteilung mehrerer Verweise innerhalb von zwei Jahren 
erfüllt den Tatbestand eines wichtigen Grundes zur Entpflichtung 
nach § 9 Abs. 3. Ein vorübergehender Ausschluss ist ebenfalls 
möglich. Ein Verweis kann bei schwerwiegenden Verstößen ge-
gen die Dienstpflichten ohne vorhergehende Ermahnung erteilt 
werden.

(4) § 50 Abs. 1 Satz 1 ThürBKG bleibt unberührt.

§ 12
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer wegen Vollendung des 60. 
Lebensjahres (§ 13 Abs. 1 Satz 2 ThürBKG bleibt unberührt), 
dauernder Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen per-
sönlichen Gründen aus der Einsatzabteilung ausscheidet.

(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeis-
ter erklärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 9 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend),
c) durch Tod.
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schlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der 
Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine 
zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche einzuberufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der 
Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jahres-
hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entsprechen-
den Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim 
erfolgen soll.

§ 17
Gemeinsame Hauptversammlung

(1) Unter Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine ge-
meinsame Hauptversammlung aller Ortsfeuerwehren der Ver-
waltungsgemeinschaft Uder statt. Bei dieser Versammlung hat 
der Ortsbrandmeister und der Leiter der Jugendfeuerwehr einen 
Bericht zu erstatten.

(2) Die gemeinsame Hauptversammlung wird vom Ortsbrand-
meister einberufen. Sie ist innerhalb von zwei Wochen einzube-
rufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Ein-
satzabteilungen schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.

(3) § 16 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

§ 18
Wahlen

(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden von einem Wahlleiter und mindestens 
zwei Wahlhelfern geleitet. Zur Wahl stehende Kandidaten kön-
nen nicht Wahlleiter und Wahlhelfer sein. Bei der Wahl des Orts-
brandmeisters und seines Stellvertreters werden der Wahlleiter 
und die Wahlhelfer vom Gemeinschaftsvorsitzenden bestimmt. 
Bei den übrigen Wahlen werden der Wahlleiter und die Wahlhel-
fer durch die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens eine Woche vorher schriftlich zu verständigen. Hin-
sichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt § 16 Abs. 5 
Satz 2 und 3 entsprechend.

(3) Der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter, die Wehrführer, die 
stellvertretenden Wehrführer und der Leiter der Jugendfeuer-
wehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stim-
mengleichheit findet eine Stichwahl statt.

(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen 
(Abs. 3 Satz 1) kann, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht und 
die Wahlberechtigten mehrheitlich zustimmen, durch Handzei-
chen gewählt werden.

(5) Die Kandidatur für die Funktion des Ortsbrandmeisters und 
dessen Stellvertreter ist mindestens eine Woche vor dem Wahl-
termin schriftlich gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft zu 
erklären.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Die Niederschrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters, seines 
Stellvertreters, der Wehrführer und der stellvertretenden Wehr-
führer ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Gemein-
schaftsvorsitzenden zur Ernennung zum Ehrenbeamten sowie 
zur Vorlage an die Gemeinschaftsversammlung zu übergeben.

§ 19
Beauftragte für besondere Aufgaben

lnsbesondere für die Aufgabenbereiche:

a) Gerätewart,
b) Bedienung, Wartung und Pflege der Informations- und Kom-

munikationsmittel
c) Betreuer in der Jugendfeuerwehr
d) Beratung und Unterstützung bei der Ausbildung, der Alarm- 

und Einsatzplanung, bei Übungen und im Einsatz

können Beauftragte auf Vorschlag des Ortsbrandmeisters durch 
den Gemeinschaftsvorsitzenden bestellt werden. Der Gemein-
schaftsvorsitzende kann diese Handlung durch den Ortsbrand-

(6) Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat den Ortsbrand-
meister bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den Ange-
hörigen der Einsatzabteilungen auf die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Ver-
sammlung statt, in der der Ortsbrandmeister gewählt wird. An-
dernfalls hat der Gemeinschaftsvorsitzende so rechtzeitig eine 
Versammlung der Angehörigen der Einsatzabteilungen einzube-
rufen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die 
Wahl des stellvertretenden Ortsbrandmeisters stattfinden kann.

(7) Die Wehrführer führen die Ortsfeuerwehren in den Gemein-
den nach Weisung des Ortsbrandmeisters. Der Wehrführer wird 
von den aktiven Angehörigen der Einsatzabteilung grundsätzlich 
in einer Jahreshauptversammlung der jeweiligen Ortsfeuerwehr 
(§ 16 Abs. 1) auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Gewählt 
werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feu-
erwehr angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch 
erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschrie-
benen Lehrgänge besitzt.

(8) Der stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer im Ver-
hinderungsfalle zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der 
Einsatzabteilung grundsätzlich in einer Jahreshauptversamm-
lung der jeweiligen Freiwilligen Feuerwehr (§ 17 Abs. 1) auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. § 14 Abs. 7 Satz 3 gilt entspre-
chend.

(9) Für den Wehrführer und dessen Stellvertreter gilt Abs. 3 bis 
5 entsprechend.

(10) Der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter, die Wehrführer 
und stellvertretenden Wehrführer werden zu Ehrenbeamten auf 
Zeit ernannt. Mit Vollendung des 60. Lebensjahres wird der Orts-
brandmeister, sein Stellvertreter, die Wehrführer und die stell-
vertretenden Wehrführer durch die Gemeinschaftsversammlung 
verabschiedet. § 9 Abs. 1, Buchstabe b) gilt entsprechend.

§ 15
Wehrführerausschuss

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft Uder hat mehrere Ortsfeuer-
wehren. Deshalb wird ein Wehrführerausschuss gebildet, der 
aus dem Ortsbrandmeister als Vorsitzendem, seinem Stellvertre-
ter, den Zugführern, den Wehrführern, dem Leiter der Jugendfeu-
erwehr sowie dem für das Ordnungsamt zuständigen Amtsleiter 
der Verwaltungsgemeinschaft Uder besteht und die Aufgabe hat, 
sämtliche Angelegenheiten des Brandschutzes und der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft Uder zu koordi-
nieren.

(2) Der Ortsbrandmeister beruft die Sitzungen des Wehrführer-
ausschusses ein. Er hat eine Wehrführerausschusssitzung ein-
zuberufen, wenn dies von mehr als der Hälfte der Mitglieder des 
Ausschusses schriftlich unter Angabe von Gründen beantragt 
wird.

§ 16
Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehren

(1) Unter dem Vorsitz des Wehrführers findet mindestens alle 
fünf Jahre eine getrennte Jahreshauptversammlung der Ortsfeu-
erwehren statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Wehrführer einberu-
fen. Der Ortsbrandmeister ist zwingend einzuladen. Er und der 
Jugengruppenleiter haben einen Bericht über das abgelaufene 
Jahr zu erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wo-
chen einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglie-
der der Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen 
verlangt.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptver-
sammlung sind den Feuerwehrangehörigen, dem Ortsbrand-
meister und dem Gemeinschaftsvorsitzenden mindestens eine 
Woche vorher schriftlich bekannt zu geben.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung. Die Versammlung ist be-
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§ 1
Grundsatz

Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit 
ehrenamtlich ausgeführt wird.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Die monatliche Aufwandsentschädigung des Ortsbrandmeis-
ters besteht aus dem Grundbetrag in Höhe von 120,00 EUR 
und einem Zuschlag für jede im Zuständigkeitsbereich aufge-
stellte Ortsfeuerwehreinheit in Höhe von   6,00 EUR.

(2) Wehrführer der Ortsfeuerwehren und Führer mit Aufga-
ben, die mit denen des Wehrführers (Zugführer) vergleich-
bar sind, erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung  
in Höhe von   50,00 EUR.

(3) Die Stellvertreter nach Abs. 1 und Abs. 2 erhalten jeweils eine 
monatliche Aufwandsentschädigung, die der Hälfte der für den 
Vertretenen festgelegten Aufwandsentschädigung entspricht. 
Nimmt der jeweilige Vertreter die Aufgaben des Vertretenen zeit-
weise voll wahr, so richtet sich die Aufwandsentschädigung nach 
§ 6 Abs. 7 ThürFwEntSchVO.

(4) Der Leiter der Jugendfeuerwehr erhält eine monatliche Auf-
wandentschädigung in Höhe von  80,00 EUR.
Jugendgruppenleiter erhalten eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von   60,00 EUR.

(5) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für den

- Gerätewart 40,00 EUR
- Beauftragten für die Bedienung, Wartung und 

Pflege der Informations- und Kommunikations-
mittel

40,00 EUR

- weitere Betreuer in der JFW 30,00 EUR.
(6) Fachberater der Feuerwehr der VG Uder, die von der Ver-
waltungsgemeinschaft Uder entsprechend § 14 Abs. 1 Thüringer 
Feuerwehr-Organisationsverordnung zum Feuerwehr-Fachbera-
ter bestellt werden, erhalten je volle Zeitstunde   17,00 EUR.

(7) Besteht Anspruch auf mehrere Aufwandsentschädigungen ist 
neben der höchsten Aufwandsentschädigung jeweils die Hälfte 
der niedrigeren Aufwandsentschädigung zu zahlen.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Uder, 13. November 2020

Heddergott
Vors. der VG Uder   (Siegel)

Verwaltungsgemeinschaft Uder
Verwaltungsgemeinschaft Uder   6. November 2020
- Vorsitzender -

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 4 Abs. 1 der Bekanntmachungssatzung der Verwal-
tungsgemeinschaft Uder vom 8. Februar 2000 sowie deren Än-
derungen gibt die Verwaltungsgemeinschaft Uder die nachfol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Uder 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.

meister wahrnehmen lassen. Darüber hinaus wird mindestens 
ein Sicherheitsbeauftragter auf Vorschlag des Ortsbrandmeisters 
durch den Gemeinschaftsvorsitzenden bestellt. Die Beauftragten 
müssen die für ihren Aufgabenbereich notwendigen fachlichen 
Kenntnisse besitzen.

§ 20
Feuerwehrvereine

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu 
privatrechtlichen Feuerwehrvereinen zusammenschließen. Nä-
heres regelt die Vereinssatzung.

§ 21
Gleichstellungsklausel

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
jeweils in allen Geschlechtsformen.

§ 22
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10. Dezember 2019 außer 
Kraft.

Uder, 13. November 2020

Heddergott
Vors. der VG Uder  (Siegel)

Verwaltungsgemeinschaft Uder
Verwaltungsgemeinschaft Uder  13. November 2020
- Vorsitzender -

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 4 Abs. 1 der Bekanntmachungssatzung gibt die Ver-
waltungsgemeinschaft Uder nachfolgende Satzung zur Rege-
lung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und eh-
renamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen 
Dienstleistungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuer-
wehr der Verwaltungsgemeinschaft Uder bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Uder 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss vom 14. Oktober 2020; Nr. 2/2020 hat die 
Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Uder die oben genannte Satzung beschlossen.

 
2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 10. No-

vember 2020 diese Satzung bestätigt.

Heddergott
Vors. der VG Uder

Satzung zur Regelung der Aufwandsent-
schädigung für die Ehrenbeamten und 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die 
ständig zu besonderen Dienstleistungen he-
rangezogen werden, der Freiwilligen Feuer-
wehr der Verwaltungsgemeinschaft Uder
Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. 
Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und der Thürin-
ger Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürFwEntschVO) 
vom 26. Oktober 2019 (GVBl. S. 457) hat die Gemeinschaftsver-
sammlung der Verwaltungsgemeinschaft Uder in ihrer Sitzung 
am 14. Oktober 2020 nachstehende Satzung beschlossen:
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1. Änderung der Verordnung zum Schutz 
freilebender Katzen (Katzenschutz- 
verordnung) für den Landkreis Eichsfeld
Aufgrund des § 13 b Satz 1 bis 3 des Tierschutzgesetzes in der 
Fassung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), zuletzt geän-
dert durch Artikel 280 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. 
I S. 1328), in Verbindung mit § 1 der Thüringer Verordnung zur 
Übertragung einer Ermächtigung nach § 13 b des Tierschutz-
gesetzes und zur Regelung des damit verbundenen Mehrbelas-
tungsausgleichs (ThürTierSchErmVO) vom 15. Juni 2016 (GVBl. 
2016, S. 251) erlässt der Landkreis Eichsfeld folgende

Verordnung zur Änderung  
der Katzenschutzverordnung vom 25.01.2017:

1. Die Anlage 1 zu § 1 der Katzenschutzverordnung vom 
25.01.2017 wird durch die gemäß dieser Verordnung geän-
derte Fassung der Anlage 1 ersetzt.

2. Übergangsregelung
Die Pflichten nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 der Verordnung 
treten in den neu in das Schutzgebiet aufgenommenen Ge-
meinden innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieser 
Änderung in Kraft.

3. Inkrafttreten
Diese Änderung der Verordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 17.11.2020

Dr. Henning
Landrat

Hinweis:
Die Begründung zu dieser Verordnung ist im Veterinäramt des 
Landkreises Eichsfeld einsehbar.

Anlage 1

Schutzgebiete

im Sinne des § 1 der Verordnung zum Schutz freilebender Kat-
zen des Landkreises Eichsfeld

Zum Schutzgebiet im Sinne des § 13 b Satz 1 und 2 des Tier-
schutzgesetzes sind alle in den folgenden Gemeinden liegenden 
Grundstücke erklärt:

a.) Verwaltungsgemeinschaft Eichsfeld-Wipperaue mit den Ge-
meinden
• Bernterode
• Breitenworbis

b.) Stadt Leinefelde-Worbis mit den Ortsteilen
• Birkungen
• Kallmerode
• Leinefelde
• Worbis

c.) Verwaltungsgemeinschaft Uder mit der Gemeinde
• Uder

d.) Stadt Heilbad Heiligenstadt mit den Ortsteilen
• Flinsberg
• Heilbad Heiligenstadt

e.) Verwaltungsgemeinschaft Leinetal mit der Gemeinde
• Geisleden

f.) Landgemeinde Sonnenstein mit der Ortschaft
• Holungen

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss vom 14. Oktober 2020; Nr. 7/2020 hat die 
Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Uder die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit 
Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 2. Novem-
ber 2020 die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan ge-
nehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der Haushaltsplan liegt vom 19. Dezember 2020 bis 8. Januar 
2021 während der Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft 
Uder, Kämmerin (Zi-Nr. 113), Siedlung 14, 37318 Uder öffentlich 
aus. Des Weiteren besteht bis zur Entlastung und Beschlussfas-
sung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres die Mög-
lichkeit zur Einsichtnahme.

Heddergott
Vors. der VG Uder

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemein-
schaft Uder, Landkreis Eichsfeld 
für das Haushaltsjahr 2021
Auf Grund des § 55 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Verwal-
tungsgemeinschaft Uder folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit festgesetzt,

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.347.600,00 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   153.500,00 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4

1. Die Umlage zur Finanzierung der Ausgaben der Verwal-
tungsgemeinschaft Uder beträgt für die Mitgliedsgemeinden 
132,00 EUR/Einwohner.

 
2. Die Umlage zur Finanzierung der Ausgaben aus der Feuer-

wehrzweckvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Uder 
beträgt für die Mitgliedsgemeinden 29,87 EUR/Einwohner (da-
rin ist ein Investitionsanteil in Höhe von 4,65 EUR enthalten).

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 224.600 EUR festgesetzt.

§ 6

Es gilt der am 14. Oktober 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Uder, 6. November 2020

Heddergott
Vorsitzender der VG Uder  (Siegel)
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(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2 und 4.3.2 
wird je Tier um 25 v. H. ermäßigt, wenn:

1. Der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Ver-
ordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen ist im Ergeb-
nis der Untersuchungen gemäß dieser Verordnung für den 
Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 in die Kate-
gorie I eingestuft worden.

2. Der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der 
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gilt gemäß dem „Pro-
gramm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen 
in Thüringen“ als „Salmonellen überwacht“ und ist auf der 
Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in 
Kategorie I eingestuft.

Die Einstufung nach Nr. 1 oder die Bescheinigung gemäß Anlage 
2 des in Nr. 2 genannten Programms ist der Tierseuchenkasse 
durch den Tierhalter bis zum 28. Februar 2021 schriftlich oder 
elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb unter Nr. 1 und 2 (ge-
mischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils 
das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nr. 1 und 2 entspre-
chend den Bestimmungen dieses Absatzes nachgewiesen wird.

§ 2

(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die 
Zahl der am 3. Januar 2021 vorhandenen Tiere (Stichtag für die 
amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei 
Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres eingewinterten 
Bienenvölker maßgebend.

(2) Die Tierhalter haben der Tierseuchenkasse entsprechend 
der Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amt-
lichen Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage 
nach dem Stichtag ihren Namen sowie die Anschrift mitzuteilen 
und die Art und die Zahl sowie den Standort der bei ihnen am 
Stichtag vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der 
im Herbst 2020 eingewinterten Bienenvölker, oder gegebenen-
falls die Aufgabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) schrift-
lich oder im elektronischen Meldeverfahren auf der Website der 
Thüringer Tierseuchenkasse zu melden. Für die Teilnahme am 
elektronischen Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizie-
rung einer E-Mail-Adresse erforderlich. Für jede Tierhaltung, die 
nach der Viehverkehrsverordnung registrierpflichtig ist und eine 
entsprechende Registriernummer hat, ist ein eigener Meldebo-
gen auszufüllen.

(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet 
oder werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart 
in einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich 
der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumel-
den. Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach 
dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand 
nachgeborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 
20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die 
nachzumeldenden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge 
nach § 1.

(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein

gemeldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und 
in denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur 
vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, kann 
auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveran-
lagung abgesehen werden, wenn der Tierhalter für diese Tiere 
seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tier-
seuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes 
für das Jahr 2021 nachgekommen ist. Der Antragsteller hat die 
Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Meldever-
pflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer

Tierseuchenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall einer Befrei-
ung nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und deren 
Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung von 
Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die 
Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen.

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse 
über die Erhebung von Tierseuchenkassen-
beiträgen für das Jahr 2021
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 
und 4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 
1 und Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTier-
GesG) in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBl.  
S. 236), hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am  
22. Oktober 2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2021 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie 
folgt festgesetzt:

1. Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel je Tier 4,20 Euro

2. Rinder einschließlich Bisons, Wisente 
und Wasserbüffel

2.1 Rinder bis 24 Monate je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro

3. Schafe und Ziegen
3.1 Schafe bis 9 Monate je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe über 9 bis 18 Monate je Tier 0,90 Euro
3.3 Schafe über 18 Monate je Tier 0,90 Euro
3.4 Ziegen bis 9 Monate je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen über 9 bis 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen über 18 Monate je Tier 2,30 Euro

4. Schweine
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 1,60 Euro
4.2 Ferkel bis 30 kg je Tier 0,60 Euro
4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine

über 30 kg
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.

5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro

6. Geflügel
6.1 Legehennen über 18 Wochen und 

Hähne
je Tier 0,07 Euro

6.2 Junghennen bis 18 Wochenein-
schließlich Küken

je Tier 0,03 Euro

6.3 Mastgeflügel (Broiler) einschließlich 
Küken

je Tier 0,03 Euro

6.4 Enten, Gänse und Truthühnerein-
schließlich Küken

je Tier 0,20 Euro

7. Tierbestände von Viehhändlern vier v. H. der um-
gesetzten Tiere
des Vorjahres 
(nach § 2 Abs. 7)

8. Der Mindestbeitrag beträgt für jeden 
beitragspflichtigen Tierhalter insge-
samt

6,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2021 keine 
Beiträge erhoben.

(2) Als Tierbestand im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer 
Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemein-
sam versorgt werden.

(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, un-
terliegen nicht der Beitragspflicht.



Höhberg-Echo - 18 - Nr. 10/2020

Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie vom 2. November 2020 gemäß § 8 Abs. 2 und § 12 
Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 3. November 2020

PD Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2021 keinen amtlichen Er-
hebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind 
verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. März 
2021 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch zu mel-
den.

(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse seine der Melde-
pflicht unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der je-
weils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht 
oder nicht vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf 
der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die amtlich anderweitig 
ermittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragser-
hebung nutzen.

(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pfer-
de, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und des 
umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2021 zu melden. Im 
Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. Viehhändler im Sinne der 
Beitragssatzung sind natürliche oder juristische Personen, die

1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und

2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, die-
se Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3

Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge 
nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 
3, 5 und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides in voller Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach 
§ 2 Abs. 3 keine Beiträge resultieren, die über einen bereits ent-
richteten Mindestbeitrag hinausgehen, wird kein gesonderter 
Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von Bei-
trägen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4

(1) Für Tierhalter, die schuldhaft

1. bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tier-
bestand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tier-
zahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen 
oder

2. ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf 
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 
2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseu-
chenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 
TierGesG bleibt unberührt.

(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkas-
se kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchen-
kasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung 
nach § 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung 
nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls aus Vorjahren 
geschuldeten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, 
Säumniszuschläge) beglichen hat.

(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug 
auf Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor 
der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor 
dem nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, 
absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranlagungs-
zeitraum noch entsprochen wird.

§ 5

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 22. 
Oktober 2020 beschlossene Satzung der Thüringer Tierseuchen-
kasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für 
das Jahr 2021 wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des 
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